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Altersversorgung

Volle Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten

Musterverfahren sollen Zulässigkeit klären

Seit dem 1. Januar 2004 müssen die Bezieher von Versorgungsbe-
zügen den vollen Beitrag zur Krankenversicherung auf die Bezüge
zahlen (sehen Sie dazu auch den Beitrag in Ausgabe 3/2004, Sei-
ten 4 bis 7). Bis 31. Dezember 2003 galt der halbe Beitragssatz.

Musterverfahren sollen die Rechtslage klären

Die verdoppelten Beiträge haben bei den betroffenen Rentnern ei-
nen Sturm der Entrüstung ausgelöst: Krankenkassen werden mit
Anfragen und Beschwerden überhäuft, Rechtsstreitigkeiten drohen.
Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen haben sich da-
her verständigt, Musterverfahren zu führen. Damit soll die Rechts-
lage für die wesentlichen Sachverhalte verbindlich geklärt werden.

Was müssen Versicherte tun?

Versicherte, die keinen Beitragsbescheid von ihrer Krankenkasse
über die höheren Beiträge erhalten haben, müssen keinen Wider-
spruch einlegen. Widerspricht der Versicherte der Beitragserhö-
hung, ohne dass ein Bescheid erlassen wurde, wird die Kranken-
kasse das Verfahren im Einverständnis mit dem Versicherten ru-
hen lassen. Für Versicherte, die einen Beitragsbescheid von ihrer
Krankenkassen erhalten haben oder noch erhalten werden, gilt:

Sie müssen innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids
bei ihrer Krankenkasse Widerspruch einlegen, um zu vermei-
den, dass der Bescheid über die Verdopplung rechtskräftig wird.
Enthält der Bescheid keine Rechtsbehelfsbelehrung, kann der Wi-
derspruch innerhalb eines Jahres nach Zugang eingelegt werden.
Mit dem Widerspruch sollte gleichzeitig das Ruhen des Verfah-
rens beantragt werden, um ein Klageverfahren zu vermeiden.

Beachten Sie: Sowohl ein Widerspruch gegen den Beitragsbescheid
als auch eine Klage vor dem Sozialgericht haben keine aufschieben-
de Wirkung. Das heißt: Die Versicherten müssen die höheren Bei-
träge bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung vorerst zahlen.

Was passiert nach einer höchstrichterlichen Entscheidung?

Erklärt das Bundessozialgericht oder das Bundesverfassungsge-
richt die Verdoppelung der Beiträge für unwirksam, erhalten dieje-
nigen zu viel gezahlte Beiträge zurück, die Ihren Bescheid offen ge-
halten haben. Aber auch alle anderen sollen nicht leer ausgehen.
Die Spitzenverbände haben den Krankenkassen empfohlen, alle be-
troffenen Versicherten gleich zu behandeln und auf die Verjährungs-
einrede zu verzichten. Folgen die Kassen der Empfehlung, hieße
das: Beiträge aus dem Jahr 2004 würden auch noch im Jahr 2009
erstattet werden, obwohl sie nach vier Jahren am 31. Dezember
2008 verjährt gewesen wären (§ 27 Absatz 2 Sozialgesetzbuch IV).

Sehen Sie Ausgabe

3/2004, Seite 4

Versicherte laufen

Sturm

Widerspruch

einlegen!

Gleiches Recht

für alle?


